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Verkehrspolitische Leitprojekte für den Alsergrund 

 

Der Alsergrund wird von etlichen hochrangigen Straßenzügen durchzogen – Alserbachstraße, Nußdorfer Straße, Spitalgasse, Währinger Straße, 

Liechtensteinstraße, Porzellangasse, Sensengasse, Lazarettgasse. Die Flächenverteilung ist dabei meist auf den motorisierten Individualverkehr ausgerichtet, 

teilweise zusätzlich auf den öffentlichen Verkehr. Verkehrs- und Aufenthaltsflächen für den Fuß- und Radverkehr leiden darunter (schmale Gehsteige, 

gefährdende Mehrzweckstreifen), was sich – gerade in den Einkaufsstraßen des Bezirks – auch negativ auf die Geschäfte auswirkt. 

Im Zuge dieser Studie werden Überlegungen zu möglichen Orten der Aufwertung des öffentlichen Raums auf diesen hochrangigen Straßenzügen angestellt 

und deren Auswirkungen qualitativ abgeschätzt. Des Weiteren werden die notwendigen (Begleit-)Maßnahmen beschrieben und die Übereinstimmung der zu 

setzenden Maßnahmen mit den Zielen der Stadt Wien und den Fachkonzepten nachgewiesen. Fokus der Arbeit ist der Abschnitt Nußdorfer Straße zwischen 

Markthalle und Währinger Straße (als Begegnungszone), wobei exemplarisch auch die Auswirkungen von Maßnahmen an anderen Stellen im Bezirk qualitativ 

beschrieben werden. 

In einem zweiten Schritt soll ein Superblock-Konzept für den Bereich zwischen Alser Straße, Spitalgasse, Lazarettgasse und Zimmermannplatz entworfen 

werden, mit Fokus auf notwendige verkehrsorganisatorische Maßnahmen und mögliche Umsetzungsschritte (auch im Zuge des in Bau befindlichen MedUni 

Campus Mariannengasse). 
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1. Ausgangslage 
Bevölkerungsentwicklung 

 

Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung seit 2002 1 

 

Pkw- u. Kombibestandsveränderung 

 

Abbildung 2: Pkw- u. Kombibestandsveränderung seit 2002 2 

Anmerkung: Der Pkw-Bestand im Bezirk hat seit 2002 um über 2.900 

Fahrzeuge abgenommen, während die Einwohnerzahl im gleichen Zeitraum 

um über 3.600 zugenommen hat. Die Pkw-Bestandabnahme entspricht 

ceteris paribus einer Längsparkspur von knapp 15 km Länge, die seit 2002 

frei geworden ist. Da dieser Effekt nicht eingetreten ist, ist anzunehmen, 

dass die Auslastung der privaten Garagenplätze abgenommen hat. 

                                                            
1 Basierend auf Statistik Austria (2020) 
2 Basierend auf Statistik Austria (2020) 
3 Basierend auf Statistik Austria (2020) 

 
EinwohnerInnen und Pkw bzw. Kombi 

 

Abbildung 3: Index von Bevölkerung (blau) und Pkw/Kombi (orange) seit 2002 3 

 

Motorisierungsgrad 

 

Abbildung 4: Motorisierungsgrad am Alsergrund seit 2002 4 

Anmerkung: Die Stadt Wien gibt als eines der Klima- und Energieziele im 

Bereich Mobilität und Verkehr an, den Motorisierungsgrad bei privaten Pkw 

bis 2030 auf 250 Pkw pro 1.000 EinwohnerInnen zu reduzieren. Aktuell liegt 

der Motorisierungsgrad (Pkw) in Wien bei knapp unter 400, am Alsergrund 

bei knapp über 300. 5 

4 Basierend auf Statistik Austria (2020) 
5 Urban Innovation Vienna; 2019; Wiens Klima- und Energieziele für 2030 & 2050 
6 Basierend auf Statistik Austria (2020) 

 
Parkpickerl-Statistik 

 

Abbildung 5: Anzahl gültiger Parkpickerl seit 2008 6 

 

Parkpickerlquote 

 

Abbildung 6: Anteil Parkpickerl an zugelassenen Pkw seit 2002 7 

Anmerkung: Der Bestand der gültigen Parkpickerl im Bezirk beträgt ca. 

8.300, d.h. über 60 % der im Bezirk zugelassenen Pkw verfügen über ein 

Parkpickerl – einer der höchsten Anteile in ganz Wien. Die Parkpickerlquote 

steigt sukzessive durch den absoluten Rückgang im Bezirk zugelassener Pkw 

bei konstanter Anzahl ausgegebener Parkpickerl.

7 Basierend auf Statistik Austria (2020) 
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2. Verkehrliche Bestandsanalyse 
Straßenhierarchie 

 

Abbildung 7: hochrangiges Straßennetz am Alsergrund8 

 

Abbildung 8: Kfz-Durchzugsrouten am Alsergrund (blau)9 

Der Alsergrund wird radial und tangential von mehreren hochrangigen 

Straßenzügen durchschnitten, die massive Barrieren für den Fuß- und 

Radverkehr sowie Unfallhotspots darstellen (v.a. Alserbachstraße, 

Spitalgasse, Währinger Straße). Topografisch ist der Alsergrund durch eine 

                                                            
8 Basierend auf: Stadt Wien - data.wien.gv.at 
9 Basierend auf: Stadt Wien - data.wien.gv.at 

Geländekante geprägt, die sich in Nord-Süd-Richtung durch den Bezirk 

zieht. Auf einer Länge von 1,4 km zwischen Berggasse im Süden und 

Rufgasse im Norden bildet die Alserbachstraße die einzige Ost-West-

Verbindung für den Kfz-Verkehr. 

Radverkehr 

 

Abbildung 9: Hauptradverkehrsnetz am Alsergrund10 

 

Abbildung 10: Anlagearten der Radverkehrsinfrastruktur am Alsergrund11 

Die Radverkehrsinfrastruktur am Alsergrund ist äußerst mangelhaft. 

Abgesehen vom Donaukanal bzw. vom Gürtelradweg gibt es keine sichere 

10 Basierend auf: Stadt Wien - data.wien.gv.at 
11 Basierend auf: Stadt Wien - data.wien.gv.at 

(bauliche vom Kfz-Verkehr getrennte) radiale bzw. tangentiale 

Radverbindung durch den Bezirk. Selbst die im Hauptradverkehrsnetz als 

Bestand ausgewiesenen Streckenabschnitte (Nußdorfer Straße, 

Alserbachstraße, Spitalgasse, Liechtensteinstraße, Lazarettgasse, 

Währinger Straße, Schwarzspanierstraße, Garnisongasse, Alserstraße) sind 

fast ausschließlich Mehrzweckstreifen und Radfahrstreifen und erfüllen 

nicht die Qualitätsanforderungen an eine zeitgemäße Radinfrastruktur 

(„AAA – all ages and abilities“, d.h. das sich Menschen jeden Alters und 

Könnens Radfahren trauen). 

Öffentlicher Verkehr 

 

Abbildung 11: ÖV-Linien am Alsergrund (rot: Straßenbahn, blau: Bus)12 

Der Alsergrund ist praktisch flächendeckend mit 

Oberflächenverkehrsmitteln (Straßenbahnlinien 5, 33, 37, 38, 30, 41, 42, 43, 

44, 71, D; Buslinien 35A, 40A) und am Rand durch die U-Bahnlinien U2, U4 

und U6 sowie durch die S-Bahn am Franz-Josefs-Bahnhof und Spittelau 

erschlossen. 

 

12 Basierend auf: Stadt Wien - data.wien.gv.at 
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Verkehrssicherheit 

 

 

Abbildung 12: Ausschnitt aus der Verkehrsunfallkarte am Alsergrund 201913 

Die Verkehrsunfallkarte zeigt eindrücklich, dass Verkehrsunfälle mit 

Personenschaden fast ausschließlich im hochrangigen Straßennetz 

passieren. Das liegt nicht nur daran, dass dort mehr Menschen unterwegs 

sind, sondern auch daran, dass sowohl die Eintrittswahrscheinlichkeit als 

auch die Schwere eines Unfalls mit der Fahrgeschwindigkeit zunehmen. 

Maßnahmen, die die Fahrgeschwindigkeit und die Kfz-Verkehrsmengen 

verringern, tragen demnach wesentlich zu einem sicheren Verkehrssystem 

bei. 

                                                            
13 Verkehrsunfallkarte der Statistik Austria, 
https://www.statistik.at/verkehrsunfallkarte/  

 

Optionen 
Ziel der folgenden Seiten ist es, Optionen einer großräumigen 

Verkehrsberuhigung am Alsergrund auszuloten, d.h. qualitativ 

abzuschätzen, wie sich restriktive Maßnahmen auf den Kfz-Hauptachsen 

auf den Durchzugsverkehr im Bezirk auswirken bzw. welche 

Begleitmaßnahmen notwendig wären. Ziel ist einerseits die Bündelung des 

Durchzugsverkehrs auf wenigen, bestehenden Hauptachsen und damit 

einhergehend die Schaffung verkehrsberuhigter Bereiche im Zentrum des 

Bezirks mit der Möglichkeit zur Aufwertung des öffentlichen Raums. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie kann nur eine grobe qualitative 

Abschätzung („expert guess“) der Verlagerungswirkungen im Kfz-Verkehr 

abgegeben werden. Für konkretere Aussagen hinsichtlich der 

Verlagerungseffekte auf andere Straßenzüge aber auch auf andere 

Verkehrsmodi ist eine detaillierte Verkehrsmodellierung notwendig, die 

nicht nur eine reine Umlegung der aktuellen Kfz-Verkehrsbelastungen, 

sondern jedenfalls auch eine Rückkopplung zur Ziel- und 

Verkehrsmittelwahl umfasst. Nur so kann im Verkehrsmodell nämlich jener 

Zustand abgeschätzt werden, der sich mittelfristig durch die Maßnahme 

einstellt und deutlich von jenem unmittelbar nach Umsetzung der 

Maßnahme unterscheidet. 

Die folgenden Maßnahmenvorschläge sehen alle die Unterbindung des 

Kfz-Verkehrs durch verkehrsorganisatorische Maßnahmen vor, während 

der öffentliche Verkehr davon unberührt bleibt bzw. durch die Reduktion 

der Kfz-Verkehrsmengen sogar störungsfreier vorankommt. 

Begleitmaßnahmen sind verkehrsorganisatorische Maßnahmen im 

unterrangigen Straßennetz, die den lokalen Ausweichverkehr durch das 

Wohngebiet unterbinden sollen. Diese können Einbahnumdrehungen, 

Sackgassen und Diagonalsperren umfassen. 

 

 

 

 

 

 

 

14 Magistratsabteilung 18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung (2015) STEP 2025 
– Fachkonzept Mobilität. Online: 
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008390b.pdf 

 

Empfehlungen 
Aus verkehrsplanerischer Sicht sind die Optionen 2 und 3 am 

wirkungsvollsten, da sie die natürliche Barriere, die sich in Form der 

Geländekante durch den Bezirk zieht, ergänzen und deren filternde 

Wirkung für den Kfz-Verkehr verstärken. Der Kfz-Transitverkehr muss dann 

die höchstrangigen Verkehrsachsen Gürtel, Lände und Ring nutzen, 

während die lokale Erreichbarkeit für BewohnerInnen und Lieferverkehr 

gewährleistet bleibt. 

Aus städteplanerischer Sicht sind ebenfalls die Optionen 2 und 3 

interessant. Option 2 eröffnet die Möglichkeit, die verkehrsberuhigte 

Aufweitung im Bereich der Markthalle auszudehnen und als Bezirkszentrum 

auszubauen.  Option 3 bietet die gleiche Chance am Julius-Tandler-Platz, 

allerdings auf einem im ersten Schritt beschränkteren Raum. Es besteht 

jedoch die Möglichkeit, den verkehrsberuhigten Bereich Richtung 

Liechtensteinstraße bzw. Lände auszuweiten. 

Aus Sicht des öffentlichen Verkehrs bringen die Optionen 2 und 3 durch die 

Entlastung der Busrouten in der Sechsschimmelgasse und 

Fuchsthallergasse eine Verbesserung. Auswirkungen auf den 

Straßenbahnverkehr sind aufgrund praktisch durchgängiger getrennter 

Gleiskörper bei keiner der Maßnahmen zu erwarten. 

Der Radverkehr profitiert bei allen Optionen vor allem direkt in den neuen 

verkehrsberuhigten Bereichen. In allen übrigen hochrangigen 

Straßenabschnitten ist unabhängig von den vorgeschlagenen Maßnahmen 

eine bauliche Trennung des Radverkehrs vom Kfz-Verkehr notwendig. 

Sämtliche vorgeschlagene Maßnahmen sind durch die Smart City 

Rahmenstrategie, den Stadtentwicklungsplan 2025 und das Fachkonzept 

Mobilität gedeckt. In allen findet sich die Aufwertung des öffentlichen 

Raums auf Kosten von Kfz-Flächen zur Förderung des nicht-motorisierten 

Verkehrs als zentrale Maßnahme wieder, der Rückbau von Fahr- und 

Parkstreifen, die Transformation weg vom öffentlichen Raum als 

Transitraum hin zum öffentlichen Raum als Aufenthaltsraum, nicht zuletzt 

um das gesetzte Modal Split Ziel von 20 % MIV bis 2025, 15 % bis 2030 und 

deutlich unter 15 % bis 2015 zu erreichen.14

https://www.statistik.at/verkehrsunfallkarte/
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008390b.pdf
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Option 1: Nußdorfer Straße zwischen Währinger Straße und Fuchsthallergasse 

 

Abbildung 13: Verkehrsberuhigungsmaßnahme im Bereich Spitalgasse zwischen Währinger Straße und Fuchsthallergasse (grün: Primärmaßnahme, rot: Begleitmaßnahmen 
notwendig, blau strichliert: deutlich entlastete Straßenabschnitte)15 

 

 

 

 

 

                                                            
15 Basierend auf: Stadt Wien - data.wien.gv.at 

 

Wirkungen 

• Unterbindung des Kfz-Durchzugsverkehrs in der Nußdorfer Straße 

• Starke Reduktion des Kfz-Verkehrs in der Nußdorfer Straße 

zwischen Markthalle und Gürtel (nur noch lokale Erschließung) 

• Deutliche Reduktion des Kfz-Verkehrs in der Spitalgasse zwischen 

Währinger Straße und Alser Straße und in der Lazarettgasse 

• Sehr geringe Auswirkungen auf Alserbachstraße, Fuchsthallergasse, 

Sechsschimmelgasse und Währinger Straße erwartet 

• Vermutlich geringe Mehrbelastung auf der Liechtensteinstraße 

(keine negativen Auswirkungen auf den ÖV erwartet) und am 

Gürtel 

Potenzial 

• Umgestaltungsmöglichkeit der Spitalgasse zwischen Markthalle 

und Währinger Straße 

• Aufwertung der Spitalgasse zwischen Währinger Straße und Alser 

Straße  

• Aufwertung der Nußdorfer Straße zwischen Markthalle und Gürtel 

(attraktiv als Radverbindung) 

Begleitmaßnahmen 

• Sicherstellung der Zufahrt zu lokalen Garagen (z.B. in der 

Widerhofergasse) 

• Unterbindung des lokalen Ausweichverkehrs im Bereich Wilhelm-

Exner-Gasse, Fluchtgasse, Bleichergasse 

• Unterbindung des lokalen Ausweichverkehrs im Bereich Wilhelm-

Exner-Gasse, Prechtlgasse, Severingasse 
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Option 2: Alserbachstraße zwischen Nußdorfer Straße und Liechtensteinstraße 

 

Abbildung 14: Verkehrsberuhigungsmaßnahme im Bereich Alserbachstraße zwischen Nußdorfer Straße und Liechtensteinstraße (grün: Primärmaßnahme, blau strichliert: 
deutlich entlastete Straßenabschnitte)16 

 

 

 

 

 

                                                            
16 Basierend auf: Stadt Wien - data.wien.gv.at 

 

Wirkungen 

• Unterbindung des Kfz-Durchzugsverkehrs in der Alserbachstraße 

• Starke Reduktion des Kfz-Verkehrs in der Alserbachstraße zwischen 

Liechtensteinstraße und Lände 

• Starke Reduktion des Kfz-Verkehrs in der Fuchsthallergasse und 

Sechsschimmelgasse (positive Auswirkung auf den Busverkehr) 

• Reduktion des Kfz-Verkehrs in der Spitalgasse und Lazarettgasse 

• Geringe Auswirkungen auf Nußdorfer Straße, Liechtensteinstraße 

und Währinger Straße erwartet 

• Vermutlich Mehrbelastung auf Hörlgasse bzw. Ring und Gürtel 

• Erschließung des östlichen Alsergrunds nur mehr von Seiten der 

Lände 

• Erschließung des westlichen Alsergrunds nur mehr von Seiten des 

Gürtels und Alser Straße 

Potenzial 

• Umgestaltungsmöglichkeit der Alserbachstraße im Bereich der 

Markthalle als Grätzlzentrum 

• Aufwertung der Alserbachstraße zwischen Liechtensteinstraße und 

Lände 

• Aufwertung von Fuchsthallergasse und Sechsschimmelgasse 

Begleitmaßnahmen 

• Sicherstellung der Zufahrt zu lokalen Garagen  
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Option 3: Julius-Tandler-Platz 

 

Abbildung 15: Verkehrsberuhigungsmaßnahme im Bereich Julius-Tandler-Platz (grün: Primärmaßnahme, rot: Begleitmaßnahmen notwendig, blau strichliert: deutlich 
entlastete Straßenabschnitte)17 

 

 

 

 

 

                                                            
17 Basierend auf: Stadt Wien - data.wien.gv.at 

 

Wirkungen 

• Unterbindung des Kfz-Durchzugsverkehrs am Julius-Tandler-Platz 

• Starke Reduktion des Kfz-Verkehrs in der Alserbachstraße (nur noch 

lokale Erschließung) 

• Starke Reduktion des Kfz-Verkehrs in der Fuchsthallergasse und 

Sechsschimmelgasse (positive Auswirkung auf den Busverkehr) 

• Reduktion des Kfz-Verkehrs in der Spitalgasse und Lazarettgasse 

• Geringe Auswirkungen auf Nußdorfer Straße, Liechtensteinstraße 

und Währinger Straße erwartet 

• Vermutlich Mehrbelastung auf Hörlgasse bzw. Ring und Gürtel 

• Erschließung des östlichen Alsergrunds nur mehr von Seiten der 

Lände 

• Erschließung des westlichen Alsergrunds nur mehr von Seiten des 

Gürtels und Alser Straße 

Potenzial 

• Umgestaltungsmöglichkeit des Bahnhofsvorplatzes 

• Sukzessive Ausdehnung des verkehrsberuhigten Bereichs auf die 

Alserbachstraße Richtung Liechtensteinstraße und Lände 

• Aufwertung von Fuchsthallergasse und Sechsschimmelgasse 

Begleitmaßnahmen 

• Unterbindung des lokalen Ausweichverkehrs über die Fürstengasse 
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Zusatzoption: gegenläufige Einbahnführung Nußdorfer Straße / Liechtensteinstraße 

 

Abbildung 16: Gegenläufige Einbahnführung Nußdorfer Straße / Liechtensteinstraße (blau: Bestand, rot: vorgeschlagene Einbahnführung)18 

 

 

 

 

 

                                                            
18 Basierend auf: Stadt Wien - data.wien.gv.at 

 

Wirkungen 

• Richtungsgetrennte Bündelung des Kfz-Verkehrs 

• Stärkere Kfz-Belastung in der neuen Einbahnrichtung  

• Stärkere Kfz-Belastung in der Augasse 

• Stärkere Kfz-Belastung in der Viriotgasse 

• Geringe Mehrbelastung auf Gürtel und Lände 

• Geringe Mehrbelastung auf der Alserbachstraße zwischen 

Nußdorfer Straße und Liechtensteinstraße 

Potenzial 

• Platzgewinn für alternative Nutzungen (baulich getrennter Radweg, 

Baumpflanzungen, breitere Gehsteige, Verweilmöglichkeiten, 

Sitzbänke) v.a. in der engen Liechtensteinstraße 

• Großer Platzgewinn in der Nußdorfer Straße durch Entfall einer 

Fahr- und Parkspur gegen die neue Einbahnrichtung 

Begleitmaßnahmen 

• Umgestaltung des freiwerdenden öffentlichen Raums 

• Überprüfung und Anpassung der Verkehrslichtignalanlage und ev. 

der Abbiegerelationen am Liechtenwerder Platz notwendig 

(Abbieger Liechtensteinstraße > Glatzgasse) 
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Querschnitte 
Option 1: Nußdorfer Straße zwischen Währinger Straße und Fuchsthallergasse 

 

Abbildung 17: Querschnitt Nußdorfer Straße Höhe Bleichergasse im Bestand 

 

 

Abbildung 18: Querschnitt Nußdorfer Straße Höhe Bleichergasse, Umplanungsvorschlag 

 

 

 

 

 

 

 
Option 2: Alserbachstraße zwischen Nußdorfer Straße und Liechtensteinstraße 

 

Abbildung 19: Querschnitt Alserbachstraße bei Markthalle im Bestand 

 

 

Abbildung 20: Querschnitt Alserbachstraße bei Markthalle, Umplanungsvorschlag 
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Möglichkeiten der Verkehrsberuhigung 
Für die Optionen 1 bis 3 sind mehrere verkehrsorganisatorische 

Maßnahmen möglich, die im Folgenden vorgestellt werden. Die Gestaltung 

des gewonnenen öffentlichen Raums ist unabhängig davon, beeinflusst die 

Wirksamkeit der Maßnahme und die Nutzung durch die einzelnen 

VerkehrsteilnehmerInnengruppen aber maßgeblich. 

Bei der Verkehrsorganisation stehen 4 Optionen zur Auswahl, wobei die 

Durchfahrtsmöglichkeit für Kfz unabhängig von der rechtlichen Verordnung 

physisch unterbunden werden muss, um das volle Potenzial ausschöpfen zu 

können. Die Zufahrt zu bestehenden Garagen muss möglich bleiben. 

Um möglichst viel öffentlichen Raum für alternative Nutzungen zu 

gewinnen, sind Oberflächenstellplätze auf das absolute Minimum zu 

reduzieren, d.h. dass nur noch Behindertenstellplätze und Ladezonen zur 

Verfügung stehen sollen. 

Sackgasse ausg. ÖV und Rad 

Phyische Unterbindung des Kfz-Verkehrs ohne weitere Einschränkungen. 

Trennung in Fahrbahn und Gehsteig bleibt aufrecht. FußgängerInnen 

dürfen nur den Gehsteig nutzen und die Fahrbahn queren. Kfz dürfen 

uneingeschränkt einfahren. Halten und Parken am Fahrbahnrand ist 

zulässig. 

Fahrverbot ausg. ÖV und Rad (Bsp. Landstraße-Wien Mitte) 

FußgängerInnen dürfen (streng rechtlich gesehen) nur den Gehsteig nutzen 

und die Fahrbahn queren. Es gilt das generell verordnete Tempolimit. Es 

dürfen nur Fahrzeugarten einfahren, die explizit vom Fahrverbot 

ausgenommen sind.  

 

Abbildung 21: Fahrverbot ausg. Bus und Rad19 

                                                            
19 © Google Streetview 

 
Begegnungszone (Bsp. Gmunden) 

FußgängerInnen, RadfahrerInnen und AutofahrerInnen sind 

gleichberechtigt. Zufußgehende dürfen die gesamte Fahrbahn benützen. 

Sie dürfen den Fahrzeugverkehr jedoch nicht mutwillig behindern. 

FahrzeuglenkerInnen dürfen andere VerkehrsteilnehmerInnen wie 

FußgängerInnen oder RadfahrerInnen weder gefährden noch behindern. Es 

gilt ein Tempolimit von 20 km/h, das auf 30 km/h angehoben werden kann. 

 

Abbildung 22: Begegnungszone mit Straßenbahn20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 © Google Streetview 

 
Fußgängerzone ausg. ÖV und Rad (Bsp. Reumannplatz Wien, Herrengasse 

Graz) 

FußgängerInnen dürfen die gesamte „Fahrbahn“ nutzen. Radverkehr kann 

in Schrittgeschwindigkeit erlaubt werden. Öffentlicher Verkehr kann von 

der Schrittgeschwindigkeit ausgenommen werden. Befahren und Halten zur 

Ladetätigkeit kann für bestimmte Zeiträume erlaubt werden. 

 

Abbildung 23: Fußgängerzone mit Straßenbahn21 

Unter Berücksichtigung aller Verkehrsmodi wird die rechtliche 

Ausgestaltung als Begegnungszone empfohlen. In einer Fußgängerzone 

wären FußgängerInnen zwar noch mehr bevorrangt, der Radverkehr würde 

aber – im Gegensatz zum öffentlichen Verkehr, der von der 

Schrittgeschwindigkeit ausgenommen werden kann – auf wichtigen 

überregionalen Verbindungen trotz ausreichend Platzangebots 

ausgebremst. Die Begegnungszone bietet einen Kompromiss zwischen den 

Interessen der FußgängerInnen (auf der Fahrbahn gehen, flächiges 

Queren), RadfahrerInnen (Durchfahrt mit 20 km/h erlaubt), dem 

öffentlichen Verkehr und den NutzerInnen von Kfz (z.B. Zufahrt zu Garagen 

erlaubt). Die Durchfahrtsmöglichkeit für den MIV muss aber jedenfalls 

unterbunden werden. 

  

21 © Google Streetview 
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Möglichkeiten der Gestaltung 
Die Gestaltung der verkehrsberuhigten Straßenräume sollte sich an 

bestehenden best-practice-Beispielen orientieren (Mariahilfer Straße, 

Neubaugasse): Barrierefreiheit (Niveaugleichheit des gesamten 

Straßenquerschnitts), grüne (Baumpflanzungen, Baumscheiben, 

Entsiegelung) und blaue Infrastruktur (Brunnen, Trinkmöglichkeiten, 

Wasserspiel), Verweilmöglichkeiten (beschattete Sitzgelegenheiten), helle, 

entschleunigende Oberflächengestaltung (quer verlegte Platten). 

 

Abbildung 24: Baumgruppen 22 

 

Abbildung 25: Unterpflanzung 23 

                                                            
22 FACTUM OG & MK Landschaftsarchitektur e.U.; 2017; GoGreen 

23 FACTUM OG & MK Landschaftsarchitektur e.U.; 2017; GoGreen 

 

Abbildung 26: Sitzgelegenheiten 24 

 

Abbildung 27: Entsiegelung 25 

 

 

24 Christian Fürthner 

25 FACTUM OG & MK Landschaftsarchitektur e.U.; 2017; GoGreen 

 

Abbildung 28: Begrünung der Haltestellen 26 

        

Abbildung 29: Element Wasser 

Abbildung 30: Wasserspiel 

26 Wiener Linien; online; Abruf Mai 2020 
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3. Grätzlblock Mariannengasse 
Problemaufriss 

 

Abbildung 31: aktuelle Verkehrsorganisation im Gebiet Mariannengasse/Pelikangasse (rot: Fahrtrelation vom 16./17. in den 9. Bezirk, orange: vom 8. Bezirk Richtung Gürtel 

bzw. 17. Bezirk)27 

Das Grätzl zwischen Alser Straße, altem und neuem AKH ist durch schmale Gassen gekennzeichnet, die das Wohngebiet und mehrere Bildungs- (u.a. Schulstraße 

Gilgegasse) und Gesundheitseinrichtungen erschließen. Die Verkehrsorganisation und das Verkehrsaufkommen ist stark durch die Kreuzung Alser Straße # 

Spitalgasse geprägt. Die dort fehlenden Linksabbiegerelationen von der Alser Straße in die Spitalgasse (also vom 16./17. in den 9. Bezirk) bzw. von der Lange 

Gasse in die Alser Straße (vom 8. Bezirk Richtung Gürtel bzw. 17. Bezirk) werden durch explizite Fahrtrelationen (Linksabbiegespuren am Gleiskörper) durch 

                                                            
27 Basierend auf: Stadt Wien - data.wien.gv.at 
28 © MedUni Wien, https://www.medunicampus-mariannengasse.at/projekt/der-campus/  

das Wohngebiet (durch die Mariannengasse bzw. Pelikangasse) 

kompensiert. Gleichzeitig dient die Mariannengasse für viele Radfahrende 

als Ausweichroute für die seit vielen Jahren fehlende sichere Radverbindung 

in der Hauptradroute Alser Straße. 

 

Abbildung 32: Umsiedlung Campus Mariannengasse28 

 

Abbildung 33: Detailplan Campus Mariannengasse29 

Die Situation wird durch die Errichtung und Besiedelung des Campus 

Mariannengasse der Uni Wien mit über 700 WissenschafterInnen und 

etwas 2.000 Studierenden weiter verschärft, sodass 

verkehrsorganisatorische Maßnahmen zu setzen sind. Die Erschließung der 

Tiefgarage des MedUni Campus ist vonseiten der Spitalgasse über die 

Rummelhardtgasse geplant.

29 © MedUni Wien, https://www.meduniwien.ac.at/web/ueber-
uns/news/detailseite/2018/news-im-september-2018/meduni-campus-
mariannengasse-eu-weiter-architekturwettbewerb-entschieden/  

https://www.medunicampus-mariannengasse.at/projekt/der-campus/
https://www.meduniwien.ac.at/web/ueber-uns/news/detailseite/2018/news-im-september-2018/meduni-campus-mariannengasse-eu-weiter-architekturwettbewerb-entschieden/
https://www.meduniwien.ac.at/web/ueber-uns/news/detailseite/2018/news-im-september-2018/meduni-campus-mariannengasse-eu-weiter-architekturwettbewerb-entschieden/
https://www.meduniwien.ac.at/web/ueber-uns/news/detailseite/2018/news-im-september-2018/meduni-campus-mariannengasse-eu-weiter-architekturwettbewerb-entschieden/
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Konzept Superblock 
Das Superblock-Konzept* beruht auf dem Prinzip der selektiven 

Durchlässigkeit („filtered permeability“). Mehrere Häuserblöcke (z.B. 3x3) 

werden zu einem Superblock zusammengefasst, an dessen Rand der 

Durchzugsverkehr verlagert wird. Das Durchqueren des Blocks ist nur noch 

zu Fuß oder per Rad möglich („selektiv“), der Kfz Verkehr wird mittels 

Einbahnschleifen und Diagonalsperren auf derselben Seite wieder aus dem 

Gebiet herausgeführt, aus der er eingefahren ist. So bleibt die lokale 

Erschließung auch mittels Kfz gewährleistet. Parkplätze im öffentlichen 

Raum werden großzügig reduziert. Der entstehende Raum kann 

aufgewertet werden und steht für alternative Funktionen (Treffen, Spielen, 

etc.) zur Verfügung. Im Superblock gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung 

von 10 km/h. 

 

Abbildung 34: Schematische Darstellung – Einbahnen im Bestand (links), 

Schleifenlösung (Mitte), Schleifenlösung mit „Parkerweiterung“ (rechts) 

Die Unterbindung des Durchzugsverkehrs erfolgt in der Regel durch 

Diagonalsperren an Kreuzungen. Diese erlauben die Durchfahrt mittels Fahrrad, bei 

Bedarf auch für Einsatz- und Müllfahrzeuge mittels versenkbarer Poller, verhindern 

aber ein Durchfahren der Superblocks mit mehrspurigen Kraftfahrzeugen. 

 

Abbildung 35: Diagonalsperre in Wien – Goldschlagstraße # Hackengasse 30 

                                                            
30 © Margit Palman, Facebook 

 

Abbildung 36: Diagonalsperre mit versenkbarem Poller in Utrecht31 

Barcelona hat außerordentlich gute Erfahrungen mit dem Superblock-

Konzept gesammelt. In zwei Pilotprojekten hat der Fußgängerverkehr 

innerhalb von nur 2 Jahren um 10 % zugenommen, der Radverkehr um 30 

%, und der Kfz-Verkehr hat um 26 bis 40 % abgenommen. 

Die Einrichtung von Superblocks kann in einem ersten Schritt äußerst 

schnell und kostengünstig mittels verkehrsorganisatorischen Maßnahmen, 

Bodenmarkierungen und Pflanzentrögen erfolgen. 

 

Abbildung 37: "Provisorische" Einrichtung eines Superblocks ohne bauliche 

Maßnahmen – Einfahrtssituation, Barcelona 

31 https://bicycledutch.wordpress.com/2015/12/15/how-to-prevent-rat-running/ 

 

Abbildung 38: "Provisorische" Einrichtung eines Superblocks ohne bauliche 

Maßnahmen - Diagonalsperre aus Baumtrögen, Barcelona 

 

* Anmerkung: Der Begriff Superblock wird in Wien auch mit den großen 

kommunalen Wohnbauten, errichtet zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 

assoziiert. Diese Wohnblöcke sind um Höfe zu Einheiten 

zusammengeschlossen und weitgehend autark in ihrer Versorgung. Durch 

die gemeinschaftlichen Zusatzeinrichtungen und die Grünflächen in den 

Höfen erreichten die Gemeindebauten auch große Bedeutung für ihre 

Nachbarschaft. Im Rahmen dieser Studie wird als Superblock-Konzept jenes 

aus Spanien (Spanisch: „Supermanzanas“, Katalan: „Superilles“) 

verstanden32, das aber in Intention und Wirkung nicht unähnlich dem 

Wiener Modell ist. 

 

32 https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es/  

https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es/
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Vorschlag Grätzlblock Mariannengasse 

 

Abbildung 39: Maßnahmenvorschlag Grätzlblock Mariannengasse (grün: Fußgängerzone, rot: Diagonalsperre, blau: Schleifen für Kfz-Verkehr, hellblau: Zufahrt Garage 

Zimmermannplatz)33 

Zur Unterbindung des Durchzugsverkehrs im Grätzl werden 3 Maßnahmen vorgeschlagen: 

• Fußgängerzone Mariannengasse zwischen Spitalgasse und Höfergasse 

• Diagonalsperre Mariannengasse # Pelikangasse (bei Bedarf versenkbar auszuführen) 

• Fußgängerzone Mariannengasse Höhe ONr. 31 (zwischen Brünnlbadgasse und Brünnlbadgasse) 

Dadurch entstehen 3 Schleifen für den Kfz-Verkehr, die die lokale Erreichbarkeit gewährleisten: 

• Höfergasse > Mariannengasse > Pelikangasse 

• Pelikangasse > Mariannengasse > Brünnlbadgasse 

• Brünnlbadgasse > Mariannengasse > Mauthegasse bzw. Zimmermannplatz 

Die Zu- und Abfahrt zur Garage am Zimmermannplatz erfolgt auf kürzestem Weg von der Lazarettgasse.  

Die fehlenden Linksabbiegerelationen der Kreuzung Alser Straße / Spitalgasse müssen nun großräumiger umfahren werden. 

                                                            
33 Basierend auf: Stadt Wien - data.wien.gv.at 

 

Abbildung 40: großräumige Verkehrsströme um den Grätzlblock 

Zur Aufwertung des Supergrätzls ist eine Reduktion der 

Oberflächenstellplätze unerlässlich. Kfz sollen zum Dauerparken in den 

nahen Garagen Zimmermannplatz, MedUni Campus, AKH, Sensengasse 

bzw. Otto Wagnerplatz abgestellt werden. An der Oberfläche verbleiben 

lediglich Behindertenstellplätze und bei Bedarf Ladezonen für den 

Wirtschaftsverkehr und für notwendige Ladetätigkeiten. 

Der öffentliche Raum ist analog den Gestaltungsmöglichkeiten der 

Optionen 1-3 (s.o.) umzugestalten: Baumpflanzungen (wo es die Einbauten 

zulassen), Begrünung, Sitzgelegenheiten, etc. Sämtliche Maßnahmen 

(verkehrlich wie gestalterisch) können vorerst mit temporären Mitteln 

umgesetzt werden („tactical urbanism“: Bodenmarkierungen und -

bemalung, mobile Pflanztröge und Sitzmöbel), um den Menschen die 

Möglichkeit zu geben, die alternative Nutzung des öffentlichen Raums zu 

erleben, und um im Bedarfsfall kostengünstig Anpassungen am Konzept 

vornehmen zu können. 

Die Straßen im Grätzlblock können wahlweise als Wohnstraße 

(Schrittgeschwindigkeit) oder als Begegnungszone (20 km/h) verordnet 

werden. Aufgrund der ausschließlich lokalen Zu- und Abfahrten ist mit 

niedrigen Kfz-Fahrtgeschwindigkeiten zu rechnen.  

Sämtliche Einbahnen sind für RadfahrerInnen zu öffnen und ausreichend 

Radabstellanlagen vorzusehen, v.a. im Bereich wichtiger Ziele. 

Spätestens im Zuge der Besiedelung des MedUni Campus ist auf die 

Anbindung des Grätzlblocks an das alte und neue AKH sowie an den 8. Bezirk 

zu achten, d.h. sichere und attraktive Querungsmöglichkeiten der 

Spitalgasse, Lazarettgasse und Alser Straße.
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4. Übereinstimmung mit Zielen 

der Stadt 
Sämtliche vorgeschlagene Maßnahmen stehen im Einklang mit den 

langjährigen Zielsetzungen der Stadt Wien - festgehalten in diversen 

Rahmenstrategien und Fachkonzepten. 

STEP 2025 

In der Smart City Rahmenstrategie34 setzt sich die Stadt Wien Ziele in den 

Bereichen Ressourcen (Energie, Mobilität, Gebäude, Infrastruktur), 

Lebensqualität (Inklusion, Gesundheit, Umwelt) und Innovation (FTI, 

Wirtschaft, Bildung). Der Stadtentwicklungsplan 202535 konkretisiert die 

Smart City Ziele. Prioritäten sind u.a.: 

• „Die Stadt Wien bekennt sich zu einer prioritären Stellung des 

öffentlichen Verkehrs, der Fußgängerinnen und Fußgänger sowie 

des Radverkehrs als Umweltverbund.“ (S. 10) 

• Öffentlicher Raum und Stadtentwicklung: „Der öffentliche Raum 

soll Alltagsbewegung fördern, Kommunikation und Begegnung 

unterstützen, Verweilen und Aufenthalt ermöglichen.“ (S. 49)  

• Multifunktionalität als Prinzip: „Stadtraum muss für 

unterschiedliche Nutzungen offen sein, eine Verschwendung von 

Flächen durch eindimensionale Nutzung (beispielsweise als 

Verkehrsraum) [..] ist mit einer nachhaltigen Boden-, Ressourcen 

und Mobilitätspolitik nicht vereinbar.“ (S. 65) 

• Gestaltung des Straßenraumes: „Derzeit spiegelt die Gestaltung des 

Straßenraums die Veränderungen im Mobilitätsverhalten und die 

vielfältigen Nutzungen des öffentlichen Raums nur unzureichend 

wider: Nach wie vor werden durchschnittlich rund 65 Prozent der 

Straßenfläche vom motorisierten Verkehr (fließend und ruhend) in 

Anspruch genommen. Die Priorität für den Umweltverbund ist in 

der Straßengestaltung noch nicht adäquat erkennbar.“ 

• Raum für Menschen – vom Straßenraum zum öffentlichen Raum: 

„Rückgewinnung des Straßenraumes durch gezielte Reduktion von 

Oberflächenstellplätzen im Zuge der Errichtung von geförderten 

Garagen.“ „Förderung des Miteinanders im Verkehr durch 

Instrumente wie beispielsweise Begegnungszonen.“ 

„Straßenrückbau an ausgewählten Streckenabschnitten – für den 

MIV nicht mehr benötigter Straßenraum soll dem Zu-Fuß-Gehen, 

Radfahren und dem öffentlichen Verkehr zugutekommen bzw. so 

gestaltet werden, dass die Aufenthaltsqualität erhöht wird.“ 

„Umsetzung von lokalen, temporären oder dauerhaften 

                                                            
34 Magistrat der Stadt Wien (2014) Smart City Wien – Rahmenstrategie. Online: 
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008380a.pdf 
35 Magistratsabteilung 18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung (2014) STEP 2025 
– Stadtentwicklungsplan Wien. Online: 
http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008379a.pdf 

Pilotmaßnahmen zur Rückgewinnung des öffentlichen Raums – 

vorrangig in Gebieten mit geringem Angebot an öffentlichen Parks 

und Spielflächen.“ „Bündelung des Verkehrs auf Hauptstraßen und 

flächenmäßige Verkehrsberuhigung in den Wohnvierteln, u.a. 

durch Tempo-30-Zonen, Begegnungszonen, etc.“ (S. 110) 

• Stadt fair teilen und intelligent nutzen: „Umsetzung von 

Pilotprojekten zur (temporären) Umnutzung, Neunutzung und 

Neugestaltung von Straßenräumen.“ (S. 121) 

Fachkonzept Mobilität 

Das Fachkonzept Mobilität36 übersetzt die Handlungsschwerpunkte aus 

dem STEP 2025 in konkrete Maßnahmen(gruppen). Diese sind in 50 

Handlungsfeldern zusammengefasst, u.a.: 

• Vom Transitraum zu mehr Aufenthaltsraum: „In der Vergangenheit 

wurde der öffentliche Raum vor allem als Transitraum zur 

Abwicklung maximal möglicher motorisierter Verkehrsströme 

gesehen sowie als Abstellraum für Fahrzeuge in Anspruch 

genommen. Entsprechend orientierte sich die Ausgestaltung der 

Straßen jahrzehntelang an der Nutzung durch das Auto. [..] Weil 

mehr Menschen zu Fuß, mit dem öffentlichen Verkehr oder mit 

dem Rad unterwegs sind, rücken nun Bedürfnisse des nicht-

motorisierten Verkehrs sowie die Frage der gleichberechtigten 

Teilhabe und somit auch der Aufenthaltsqualität in den Fokus der 

Aufmerksamkeit – sowohl bei Bürgerinnen und Bürgern als auch bei 

Planerinnen und Planern.“ (S. 48) 

• 12. Umnutzung von Straßenflächen: „Attraktive und ausreichend 

große Aufenthaltsräume im Straßenraum im dicht bebauten 

Stadtgebiet tragen dazu bei, die gewohnt hohe Lebensqualität in 

Wien zu erhalten und weiter auszubauen. Mehr Platz für 

FußgängerInnen und RadfahrerInnen wird durch Umorganisation 

des Straßenraums erreicht. Wie im STEP 2025 festgelegt, werden 

ausgewählte Flächen, die derzeit als Fahr-, Abbiege oder 

Parkstreifen genutzt werden, an geeigneten Stellen (inkl. 

Kreuzungsplateaus) für Aufenthalt, Zufußgehen, öffentlichen 

Verkehr und Radfahren zur Verfügung gestellt. Die 

Aufenthaltsqualität kann dadurch erhöht und neuralgische Stellen 

für den ÖV- und Radverkehr können entschärft werden. Auf die 

Bedürfnisse des ÖV ist besonders Rücksicht zu nehmen.“ (S. 53) 

• 27. Kurze Wege für Radfahrende: „Das Radfahren soll im gesamten 

Stadtgebiet attraktiver werden. Hierfür sind die entsprechenden 

verkehrsorganisatorischen Maßnahmen zu setzen. Die möglichst 

flächendeckende, richtlinienkonforme Öffnung von Einbahnen für 

Radfahrende ist dabei die bedeutendste Maßnahme. [..] Eine 

36 Magistratsabteilung 18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung (2015) STEP 2025 
– Fachkonzept Mobilität. Online: 
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008390b.pdf  

gleichzeitige Verbindung mit verkehrsberuhigenden Maßnahmen 

bzw. Änderung der Verkehrsorganisation (z.B. Parken) ist für die 

Öffnung von Einbahnen hilfreich.“ (S. 73f.) 

Urban Heat Island-Strategieplan Wien 

Der Urban Heat Island-Strategieplan – UHI STRAT Wien37 „beschreibt nicht 

nur detailliert unterschiedliche Möglichkeiten, die städtischen Hitzeinseln 

abzukühlen – er bietet auch genaue Informationen über die Wirksamkeit 

der einzelnen Maßnahmen auf das Klima in der Stadt und im Grätzel.“ 

Gerade in Zeiten steigender Jahrestemperaturen und Hitzetagen ist großer 

Wert auf die Regulierung des Stadtklimas zu legen. Straßenbegleitgrün 

(Baum- und Strauchreihen, Rasen- und Wiesenflächen) sind ein wirksames 

Mittel zur natürlichen Klimatisierung des öffentlichen Raums und wirken auf 

mehreren Ebenen. Bäume verhindern bzw. vermindern einerseits die 

Aufheizung des Straßenraumes durch Beschattung der Oberflächen, 

erhöhen die relative Luftfeuchte von 30 % auf 60 % und kühlen durch 

Transpiration die Umgebung (um bis zu 3° bis 10°C). Die Wirksamkeit hängt 

vom Alter der Bäume und von der Kronenbreite ab.  

Durch ein- oder zweiseitige Alleen kann das Mikroklima deutlich und das 

Mesoklima geringfügig verbessert werden. Auch Einzelbäume erfüllen 

kleinklimatische Funktionen. Ihre Wirkung ist jedoch viel geringer als die 

von Baumgruppen oder -reihen (Abbildung 5). 

 

Abbildung 41: Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahmen Einzelbaum (links) 

und ein- bzw. zweiseitige Allee (rechts) auf Basis Expertenschätzung 

 Bei Baumpflanzungen treten die folgenden Synergieeffekte auf: erhöhter 

Wasserrückhalt, verzögerter Wasserabfluss (Entlastung Kanalnetz), positive 

Wirkung auf Biodiversität, Strukturierung der Stadtlandschaft, Erhöhung 

der Aufenthaltsqualität, Feinstaubfilterung, Reduktion 

Windgeschwindigkeit, angenehme Lichtverhältnisse durch Beschattung. 

37 Magistratsabteilung 22 – Wiener Umweltschutzabteilung (2015) Urban Heat 
Islands. Strategieplan Wien. Online: 
https://www.wien.gv.at/umweltschutz/raum/pdf/uhi-strategieplan.pdf 

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008380a.pdf
http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008379a.pdf
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008390b.pdf
https://www.wien.gv.at/umweltschutz/raum/pdf/uhi-strategieplan.pdf

